
  

Name eines Straftäters

Presserat verneint ein Informationsinteresse der
Öffentlichkeit

Unter der Überschrift „Aluminium-Bande schlug zu“ berichtete eine Regionalzeitung
über einen nicht alltäglichen Prozess. Aus einem Hafengrundstück waren nach und
nach mehr als 100 Tonnen hochwertiges Aluminium verschwunden. Lastwagenweise
wurde das Metall entwendet und dann verhökert. Die Angeklagten waren geständig.
Die Zeitung berichtete in mehreren Artikeln über den Prozess. Dabei nannte sie auch
den Namen eines der Haupttäter, besser gesagt, zwei Namen, denn vor Gericht
stellte sich heraus, dass der Angeklagte unter seinem „Zweitnamen“ Sozialhilfe
erschlichen hatte. Der Anwalt des Angeklagten legt beim Deutschen Presserat
Beschwerde ein, weil die Zeitung den Namen seines Mandanten veröffentlicht habe,
obwohl das Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sei. Durch die
Veröffentlichung des Namens sei der Mann in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt.
Die Zeitung zitiert in ihrer Entgegnung das OLG Koblenz, dem zufolge Straftäter
relative Personen der Zeitgeschichte seien. Dass der Angeklagte noch nicht
rechtskräftig verurteilt sei, spiele dabei keine Rolle. (2002)

Mit einer Missbilligung gegen die Zeitung endet die Verhandlung des
Beschwerdeausschusses. Entgegen der Auffassung der Chefredaktion der
Regionalzeitung seien Straftäter nicht generell relative Personen der Zeitgeschichte.
In Ziffer 8, Richtlinie 8.1, Absatz 1, sei festgehalten, dass die Nennung der Namen
von Tätern in der Berichterstattung über Gerichtsverfahren in der Regel nicht
gerechtfertigt sei. Entscheidend sei hier immer das Informationsinteresse der
Öffentlichkeit. Dies sei mit dem Persönlichkeitsrecht des Betroffenen abzuwägen. In
diesem Fall habe kein Grund bestanden, den Namen des Angeklagten zu nennen.
(B1–38/02)
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Veröffentlicht am: 01.01.2002
Gegenstand (Ziffer): Schutz der Persönlichkeit (8);
Entscheidung: Missbilligung 
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